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zuWungarn,
vonien rc. Königin , Drtz-Mertzogin zu West
Wertzogin zu Burgund , Meyer , Kärnten,
und Würremberg, Wräfin zu Wabspurg/Mandern,
Wyrol , Mörtz und Bradisca , Wertzogin zu Mo-
thringen und Barr , Nroß -Mertzogin zu Doscana.

Entbieten allen und jeden , denen dieses Unser latent zu
lesen fürkommet , insonderheit aber denen bey alhiesiger keli-
UcnL- Stadt Wienn , und in denen Vor -Städten ausgestellten
Kirchen^ ämmittr -icoren , Obrigkeiten , und Gemeinden , Un-
Ae Gnad , und geben euch hiermit gnädigst zu vernehmen :
Welchergestalten Wir von einiger Zeit-Her die grosse Ungleich¬
heit beobachtet , so in dieser Unserer keinen ?-Stadt bey ab-
nehmung derer sogenannten LonöuLls -oderBegräbnuß - lsxen
fl" waltet , und woraus schon mehrfältiges Klagen und Unzu-
Medcnhelt , absonderlich bey denen Mittel - losen Erben er-
wachsen ist ; Wir verlangen keineswegs denen GOttes - Häu-
»crn und Seelsorgern an deme,was sie mit Billigkeit fordern
können , das mindeste zu entziehen , sondern suchen vielmehr
ven Wohlstand des einen- und des anderen nach thunstchkeit

A zu



Zu befördern; Nur allein wollen Wir , daß hierinncn eine gleiche
ordnung gehalten werde, undjederman wisse, was er m dcrlcy
LonäuLs -Fällen nach der arl und weise, wie er die Begrab-
nuß anZustcllen gedencket, eigentlich Zu bezahlen habe.

Zu solchem Ende haben Wir nach VerschiedenlM de¬
ren Leich-Begängnussen, so in dieser Unserer Stadt
üblich ftynd , eine LonäuLtS -Ordnung entwcrffen lassen, und
mit Unserem Fürftl. ErtzEischöfl . Oräinsrio alhier , so viel die
^ura Ltolsc betrift , die behörige Einverstandnuß getroffen, so¬
dann aber diese ÖonäuÄs - Ordnung , wie sie hinnach folget,
allcrgnädigst bcangenchmet; Wir befehlen demnach, setzen und
wollen, daß

Erstens : Ob dieser Unserer LonäuLbs -Ordnung durch¬
aus vestiglich gehalten- derselben in keinerlcy Weeg zuwider ge-
handlet -noch von jemanden, wer der immer seye,ichtwas Meh¬
rers beqehret-oder angenohmcn werde, als was darinnen be¬
stimmet, und ausgesetzet-üU -Znsonderheit aber verbieten Wrr,
daß die Steuer - diener,Meßner,Kirchen -dlener,OonauLt -Aw
fagcr -und Trägere , weder Flor noch Visier , welch beedes fie sich
sechsten anzuschaffen haben , ingleichen auch weder sie, noch M
nmnd andenk bey dem ^)aus , tvo die Leich ausgehet, Bkvd
und Wein , oder auch - arfür einiges Geld abfordern, oder an»
mhmcn - widrigcns dieselbe nicht nur ihres Dienstes Verlust,-
get-sondern anbey mit empfindlicher Bestraffung angesehen wer¬
den sollen. ^

Zweytens : Stehet in eines jeglichen frcyer Willkuhr,
von denen nachstehenden Lonäuäts - Lchüen eine zu erwehlcn.
Wie es ihme gefällig ist , ohne unterschied des Standes , oder
Würden , dergestalten, daß keinem ein mehrerer Kösten, als
worzu er sich der erkiesenen Llaü gemäß freywillig entschlossen
Hat , kan aufgedrungen werden.

Drittens : Die arme Leute, welche ausser einigen gerin¬
gen Haus - Rath nichtes verlassen, und derer Mittel - losigkeit
Durch obrigkeitliche Zcugnuß, oder auch von dem Grund -richter
bescheiniget wird , seynd aus ^christlicher Lieb und Barmher¬
zigkeit ohne aller 1 »x oder Stoll -gebühr, umsonst zu begraben,
und ermahnen Wir derohalben alle Kirchcn-Vätter und
nittr -irore8,daß selbe von derley armen Partheycn bey schwerer
Verantwortung nichtes erpressen- vielweniger dieselbe Zu Ver¬
kauf-öder Versetzung derer ohnentberlichen Fahrnuffen anhalten
-sollen.



Hierauf folget die donäuÄH-Mdnung
mit beygesetzter^ x.

lZese bestehet in drcyen Abthcilungen: Zn denen erstem
vier kubrî uen ftynd die Begräbnussen von denen drey
Stadt -Pfarren, nach ihren unterschiedenen Platten

— ausgemcffcn, die5tc 6te und yte ttubrî e r̂ ulirct
die Begräbnussen in denen Vor-Städten, und endlichen werden
in denen letzter» sieben Uubrîuen alle andere Lonäucrs- ge-
bührnuffen, wie auch jenes ausgcsetzet, was vor die mchrers-
oder Minders prächtige Lxĉ uien in der Stadt / undm denen
Vor-Städten zu bezahlen komme.

Aubrica krimu.
Am dm LonöuÄ eimr nwachsmmMrson
in denen drey Haupt- Pfarren in der Stadt / als

der käecropolitLn.Kirchcn zu St .Stephan/SttMichael,
und zum Schotten.

Llals.
Mit dem grossen Geläut.

Or dieses grosse Geläut gebühren der Pfarr-Kirchen
^ Wann aber bey einem LonäuLb. so eine Person

des Herren-oder Ritter-Stands betrift, die lolepkim-
sche grosse Glocken bey der klerropoliean- Kirchen zu
St -Stephan besonders verlanget wird,seynd für solche
zu bezahlen - - - '' / ^ , ''

Vor die Grab-Stell in der Kirchen, samt Hebung
desGrab-steinS - - -, ^

Vor die sechs Gursten, so mitgehen, jedem -
Znglcichen bey der Pfarr St .Michael, und zum

Schotten, jedem - » ^
Wann aber das gantze Lonvem zum donäuäl:ver¬

langet wird, ist die Gebühr überhaupt - . . -
Denen Dom-Herren bey St . Stephan, wann selbe

zu einer Tag-oder Nacht-Leiche besonders eingeladen wer¬
den, für jedem, der mitgrhet
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Vor das grosse Bahr-Tuch, samt dem darauf ge¬
hörigen Krucifix,oder Pfarr-Bild

Vor dem Meßner und Kirchen-diener
Denen Xäulicis, so mitgehen, uttd das bäjscrcre singen
Dann vor die stotteren mit Lsräin - -
Vor die acht Träger samt Mänteln
Wann aber jemand die Steuer-diener besonders ver¬

langet, gebühret vor jedem
Vor 12. Knaben samt Kutten
Vor die Bahr - - - - -
Vor Überziehung des Hoch-Mars -

sndem O36.
Mt dem mitteren Geläut.

Dr das Geläut - _ - -
Vor die Grab-StelbrnTMAirchen bey St . Ste¬

phan samt allen Unkosten
Zu St . Michael bey dem Vesper-Bild - -
Bey denen Schotten in der Krusten - -
Denen vier Priestern, so mitgehen, jedem- -
Vor das Bahr-Tuch, samt darzu gehörigen§ruci-

fix,oder Pfarr-Bild - - - - -
Denen̂ lulicis für das häilcrcre- - r
Dann für die lotteren ohne Lsräin - -
Dem Meßner und Kirchen-diener zusammen
Vor acht Träger samt Mänteln - - -
Vor acht Knaben samt Kutten - -
Vor die Bahr - - - - -
Einen Mar zu überziehen- - - -

Mt dem kleineren Geläut.
Or das Geläut - - - - -
Vor die Grab-Stell in der Krusten bey St . Ste¬

phan

Hof
Desgleichen bey St - Michael in der Pfarr-Kruften
Bey der Psarr zum Schotten in dem offenen Freyt-
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-n ^ P ^' ŝtern, so Mitgehen, jedem r

stk. °? -° MrSÄ "̂ k ^ " ^
Vor dem Meßner und Kirckemdiener - ^
Denen ^ lulrclz für das wlitercre -
Key der Marr zum Schotten aber für das Liberi,
Vor sechs Träger samt Mänteln - p r
Vor sechs Knaben samt Kutten - - -
Vor die Bahr bey St . Stephan , und St . Michael
Vor den Todten-graber bey denen Schotten

Werte Qak. 7 1
Mit dem Neinesten Geläut.

MOr das Geläut r

Dem Priester , so mitgehet, und die Leich einsegnet
. -« dor das Bahr . Tuch, samt darzu gehörigen Lrm
tkfix, oder PfaruBild - r - - r

Dem Meßner oder Kirchenchienek M - -
Vor vier Träger samt Mänteln r s
Vor vier Knaben samt Kutten s - -
Vor vier Wind - liechtet - - - s
Vor dem Todten-graber - s - -
Vor dem Kreutz.trager - - - ,

A. kr-
r

Mdem OoncZuLt-einet KeOtt von
bis 15. Jahren in denen drey Haupt-

Pfärrcn in der Stadt.

W ciM.
Ok das Geläut - - s

Denen Priestern , so mitgehen, jedem
Die GrabrStell in der Krusten -

1
4
2
4

ZO
ZO

ZO
/

2H
20

ZO
12

6



Vor das sammetene Bahr - Tuch, samt Lrucifix,
oder Pfarr -Bild -

Dem Meßner und Kirchen-diener - - -
Vor die vier Träger samt Mänteln - -
Vier Knaben samt Kutten r - - r
Vor die Bahr - * - - *

Iweyte eisk.
Wann ein Person von 7, bis -r . Jahren aus

einer Stadt -Pfarr in die Vor -Stadt zu begraben.
iOr das Geläut - - s - -

Dem Priester vor das Einfegnen - r
Vor die Grab - Stell - - ^ ^
Vor das Bahr - Tuch - samt Krucifix, oder Pfarr-

Bild - » - - - -
Vor dem Meßner undKMen -diener » -
Vor vier Träger samt Wanteln - - -
Vor zwey oder vier Wind -lichter, wie man es ver¬

langet , jedes Wind -licht Zu - - -
Jngleichen von jeden Knaben samt Kutten
Dem Todten-graber - - - - -

kubrica F'ertiu.
Won dem conöuÄ eines Kinds von
1, bis 7. Jahren in denen Prey Haupi-Pfarren

in der Stadt.

HHe (ülals.
Wann ein solches Kind in der Kirchen beyzu-

setzen verlanget wird.
Em Priester vor das Einsegnen - -

Vor die Grab -Stell in der Kirchen- Krusten -
Auf dem Freyt - Hof aber - - >

Vor das sammetene Bahr -Tuch - s r
Dem Meßner und KircheN-diencr - -
Vor zwey Träger mit Mänteln - - -
Dem Lreutz-trager - - - -
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Avcyte elak.
Wann «in Kind von i . bis 7. Jahren bon

einer Stadt -Psarr in die Vor -Stadt zu begraben.
Em Priester / so die Leich begleitet/und rittsegnet-

Vor die Grab -Stelle r »
Vor das Bahr - Tuch
Dem Meßner . - . r ^ ^
V or zwey Träger samt Mänteln - « ^
Dem Todten-graber - ^ ^ ^

dem(-onöuÄ eines Windsf so
m einer derer dreyStawPfarrett unter dem

MantübeMbm wird.

Wann ein solches Kind in der
setzen verlanget wird»

Em Priester vor das Einsegnen. - ^ -
! Die Grab -Stell in der Kirchen oder Krusten
Vor die Grab -Stell auf dem Freyt-Hof -
Dem Meßner oder Kirchen-diener -
Dem Träger samt Mantel s §

AweyteLlsk.
Wann ein Kind um« dem Mantel von einer

Stadt -Pfarr in die Vor» Stadt begraben wird.
Em Priester vor das Einsegnen

Vor die Grab -Stell r
Dem Träger samt Mantel r
Dem Meßner § §
Dem Todtemgraber K -Ä

§
s



ey denen Mr -Atadt-Kfmen.
Rubrica (Quinta.

Bey erwachsenen Personen.
M

Ein ganM LonckuL

Dr das gantze Geläut mit 4. oder 5. Glocke» -
Wann aber weniger Glocken seynd § -

Dem Pfarrer - - -r § r
Im fall aber verlanget wird , daß mehrere Geistliche

Atttgchen, ist für jedem - - - -- -
Vor die Grab »Stell in der Kirchen, Mün es eine

grosse Person ist » - _ ^ - - > -
Vor die Grab «SEMfdem FreydHof - r
Vor das schbnste Bahr -Tuch, samt Pfarr -Bild -
Denen ^äuücis für das X-Iltcrere und l̂ ottceen -
Dem Meßner Und Kirchemdienern zusammen r
Einen Altar zu überziehen «
Vor 8. Träger samt Mänteln
Vor 8. Knaben samt Kutten
Vor 8. Wind -liechter -
Vor die Bahr - -
Vor dem Lreutz-trager - .
Vor dem Tobten- graber , wann die Leich auf dem

Freyt-Hof beygesetzet wird - » - - i

nderte
Ein Hülber-EonckuA,

Or das Geläut mit z. Glocken - -- -
Vor die Grab -Stell auf dem Kirchen-Frcyt-Hof

Dem Pfarrer - - - - >
Vor das wittere Bahr -Tuch,samt Pfarr -Bild
Denen d-luüci8 , so mitgehen, vor das ^ lerere und

grimmigen Tod - s !- - - -

fl. kr,
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3

Dem Meßner und Kirchendiener zusammen
Vor6. Träger samt Mänteln - -
Vor6. Knaben samt Kutten s §
Vor6. Wind-lichter -
Vor die Bahr s r - -
Einen Altar zu überziehen- s r
Dem Kreutz-tragcr - « -
Dem Todtengraber s r s

2

ritte cisk
Einer Olöm-ri-Leich, oder Eingesegnetes.

^Or das Geläut s r p - r
Vor die Grab-Stell s - s-

Vor das Bahr-Tuch samt Lrucifix s -
Dem Pfarrer « s - - s
Dem Meßnck UkŵKrrrhrn-dkener zusammen r
Vor4. Träger samt Mantel» ^ r

.Vor die Bahr r - s »
Vor dem§reuh-trager s r - r
Vor demTodtengrabcr» » « -

Rukrica

MAs Geläut nach obigen OEn , wie es verlanget
wird.

Die Grab-Stell in der Kirchenr r
Die Grab-Stell aus dem Freyt-Hof - »
Dem Pfarrer -- -
Vor das Bahr-Tuch samt§rucifix - »
Dem Meßner und Kirchendienerr - ^
Vor jedem Leich-trager r r - -
Dem Todtengraber - » « -



Rubrica 8eptimA.
ey einem Wind voni.bis7.1
Or die Grab-Stell in der Kirchen -

Vor die Grab-Stell auf dem Freyt-Hof -
Bor das Bahr -Tuch - - »
Dem Priester ^ r - « -
Dm Meßner - - - _»
Einem Träger samt Mantel - -
Dem § reutz-trager - - -
Dem Todten-graber - - -

Rubrjca OÄavL.
Win Und unter dem

begrabend
Cm Pfarrer für das Einfegnen -
Vor die Grab-Stell -

Dem Meßner _ L - r
Dem Träger samt Mantel «
Dem Todten-graber - -

Kudrics Xonee.
or das Wusläuten ausser denen

Kirchen in-und vor der Stadt.
Or ein Geläut mit 4. Glocken -

Vor ein Geläut mit z. Glocken-
Vor ein Geläut mit 2. Glocken -

ttukrica lDecims.
or dem Wagen bey derKcht-!

-
S
s
K
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t Zwey Pferden
Mit vier Pferden

Mit sechs Pferden



Uubricu rinelecimu.
!on denen coo6uaMnWern.

'S stehet jedermann frey, sich deren(üonäuÄ - An¬
sagern zu gebrauchen, oder nicht/auch zu dem An¬

sagen/ Leich- Begängnuß und Kxcyuien so viele zu be¬
stellen, als ihme gefällig ist; darfür aber gebühret einem
jeglichen des Tags - - - - - I iszo

l^ubrica IDuoclecimu.
M dem Witgang derer Krdens-
Geistlichen, Spitalern , und Bruderschasten

in - und vor der Stadt.
Ann Ordens ^ -Geistliche eine Leich in der Stadt
begleiten, ist die Gebühr - - - - > 4

Vor die Stadt hinaus - - ~ 6
Wann aber Ordens - Geistliche, so vor der Stadt

wohnen, eine Leiche in der Stadt begleiten, kommen zu
entrichten - - - - - - 6

Vor der Stadt aber - - - - 4
Denen Armen in dem Kaiser - Spital , Armen-

Haus , und Kcpomuccni Spital / welche auf Verlan¬
gen in allen Olsllen mitgehen können, ohne Unterschied

Jedoch sollen sowohl von denen Ordens - Geistlichen,
als obgedachten Spitälern , wann ste darzu ersuchet
werden, wenigst 12, paar mitgehen

Jeder Bruderschaft , so mitzugehen verlanget wird,
mit Einschliessung des Ansagers und Kreutz Wägers -

Vor die Aussetzung einer Bruderschafts - Bildnuß,
wann solche von jemanden begehret wird , samt Ansa¬
gers - Gebühr - - - - - -

kubrica elecima tettiu.
or die Grab-Mell ausser denen

Pfarr -Kirchen.
Ann die Leich in eine andere Pfarr -Kirchen begra¬
ben wird , seynd die Lonäuäts - 1 »xen in beeden

§ 2 Pfar-



Pfarren nach jener O!»K,so man darzu erwehlet hat/
zu bezahlen;

Desgleichen ist in dem Fall , wo die Begräbnuß in
einer Stift -öder Kloster-Kirchen angeordnet, oder auch
die Leich von hier ab ^ und zu einer kamilie - Krusten
geführet wurde , dem Pfarrer die völlige LonäuLts -Ge-
bühr zu bezahlen, dem Lonvenc aber die Grab -Stell
und übrige Gebühr zu entrichten.

Dafern aber die Begräbnuß auf einen der Pfarr
nicht zugehörigen GOttes -Acker bestimmet wird , kommet
für die Grab - Stell auf sothanen GOttes - Acker eben
jenes zu bezahlen , was oben bey denen Vor - Städt-
Pfarren darfür auSgesetzct ist.

ey dem KOttes-Mer des
de Klonte 8errato ist nach Unterschied der

Grab -Stell folgende GEHr ẑu entrichten: Als

uf dem Uatholischm Freyt-Hof.
AUN der Krusten für eine grosse Person , samt Stein-
^ heben - -. - - - - -

Vor eine Person von 7. bis 15. Jahren -- -
Vor ein Kind von i . bis 7. Jahr - - -
Vor die Grab - Stell in eine Blind -Völlung , bey

einer grossen Person - - - « -
Bey einer Person von 7, bis 15. Jahren - -
Bey einem Kind von i . bis 7. Jahren - -

uf dem DOttes-Dcker aber sowohl
bey Klonte 8errato, als auch auf der Land¬

strassen, zu Erdberg , und auf der Wieden , ist vor
die Grab - Stell

Ey einer grossen Person -
Bey einer Person bis 15. Jahren

Vor ein Kind bis 7. Jahren
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Or die Grab - Grell in
schafts-Krusten s s

Vor das GeläU > r
Vor die Grab -Stell in einer

einer erwachsenen Person
Bey einer Person von 7, bis Jähtett -
Vor ein Kind bis 7. Jahren - - -
Vor die Grab -Stell in einet Blind rVollung bey

einer erwachsenen Person , so keine eigene Blind -VöllUng
verlanget , ohne Unterschied derer 4. Kreutz-Gängen -

Bey einer Person bis 15. Jahr - -
Bey einem Kind bis 7. Iaht r r r

!or die Grad Zreyt-

Lc)
tO
5

t2
6

Met . ... .
Bey einer Person bis 15. Jahr -

Bey einem Kind bis 7. Jahr s
Bey denen übrigen Kirchen Und Klöstern,wo eine

Leich in der Kirchen oder Krusten beygesehet wird , solle
die Gebühr , oder das Allmosen für die Grab Stelle , jene
lax nicht übersteigen, welche bcy denen Pfarr -Kirchen
zu St . Michael , und zum Schotten in der Lien 6ten und
7dm Lials sich ausgesctzet besindet. . . .

Zo

Wann solche verlanget werden/
Haupt - Pfarren in der Stadt , als St.

St . Michael , und zum Schotten

Or das grosse Geläut , wann anderst ein G
langet wird - -

vet-



Denen Geistlichen, fo die VlM singen, samt dem
Requiem ' - - - - - -

Wann M insulirtc Person das Amt haltet / kom¬
met vor die l-eviren und übrige ^ Klienten zu bezahlen

Vor eine gantz besetzte Vlulie mit 2, LMrinen
Vor dem Ornur Hey einem Seel -Amt - -
Dem Meßner und Hirchen-diener r r
Denen zwey Wind -lichk-kragertt - - -
Den Hoch-Altar Zu überziehen - - -
Wann aber verlanget wird , auf dem Grab -Stein

das schwache Tuch zu legen- solle dieses mit einem et
was erhobenen Staffel bcschehen, und folgends das
Krucifix mit Leuchtern aufgestellet werden, darfür ge¬
bühren - - s - » - - -

Mette « »K.
Or das wittere Geläut— - . — § - -

Denen Geistlichen, so das keguiem . oder Vigil!
singen - - - - - - -

Vor eine wohlbesetzte Uullc bey dem Seel -Amt
Vor dem Orost Hey dem Seel -Amt - r
Dem Meßner und Kirchen-diener - 4
Den Altar zu überziehen - - r
Vor zwey Windlicht-tragek - - -
Vor die Auflegung des Tuchs auf de» Grab -stein,

samt Lrucifix und Leuchter - - - -
- -. > '

ßor die Lxequim in denen Wov
Städten/ wann solche- erlanget werden.
Or das Geläut - - ' -

Dem Pfarrer - P - -
Vor die kolulie mit besetzten Stimmen
Dem Meßner und Kirchen-diener -
Einen Altar zu überziehen. -

-
S

fl. kr.

6

4
20

6
15

1
r

i

18
ZS

Zo

' 18

zo

45
Zo

Vor



Wir gebietheN demnach Mn Unseren nachgesetzteNOb«
rigkeiten,daß sie auf den genauen Vollzug dieser Unserer Lon-
6uüs -und Hx -Ordnung beständig Acht haben , und gegen
die Uberttettere mit gemessener Straf unabläßlich - erfahren
sollen; dann hieran beschuhet Unser ernstlicher Will und Mei¬
nung. Geben in Unserer Haubt «und Residenh-Stadt Wienn
den 15. MonatS -Tag kebruarü im ein tausend sieben hundert
und ein Und funftzigsten, Unserer Reiche im eilften Zähre,

kr -eüäent-

Vek OommiEonem 8ac.6arss
Ẑ sjettrlri; in Lonill . licprrkntsc . Le La-
Mcr-c lnfcrioris ^ utlriL.

Joseph Frantz Edler - Sn Rejchman.
Johann Friderich Edler - . Schmid-
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